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Einleitung

Nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers soll das Aufenthaltsgesetz von 
2005 „der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundes-
republik Deutschland“ dienen (§ 1 Abs. 1 AufenthG). Damit tritt eine Aufgabe 
in den Vordergrund, die dem überkommenen ausländerpolizeilichen Instrumen-
tarium keineswegs von alters her vertraut ist: die zukunftsorientierte Gestal-
tung von Migrationsprozessen. Zugleich ist die Entwicklung einer umfassenden 
europäischen Migrationspolitik zu einem zentralen Anliegen der Europäischen 
Union geworden, die sich als ein Freiheits-, Sicherheits- und Justizraum versteht 
(Art. 3 Abs. 2 EUV in der Fassung des Lissabonner Vertrags). Die vorliegende 
Arbeit nimmt diese Zwecksetzungen auf und unterbreitet ein neues Verständ-
nis des Rechtsgebiets, das bislang als „Ausländer- und Asylrecht“ firmierte. Es 
wird als ein modernes, sozialgestaltendes Migrationsrecht vorgestellt, dessen 
Zentrum die aufenthaltsrechtliche Steuerung der Zuwanderung von Drittstaats-
angehörigen bildet, also von Ausländern, die nicht dem Freizügigkeitsregime für 
Unionsbürger unterliegen. Hierzu werden die normativen Steuerungsimpulse 
der deutschen wie der europäischen Hoheitsebene bündig in den Blick genom-
men, um das in Deutschland geltende Aufenthaltsrecht in seiner Mehrebenen-
dimension zu erfassen. Ein grundlegendes Steuerungsinstrument, das die Ge-
setzgeber beider Ebenen nutzen, ist die gestufte Eröffnung von Einwanderungs-
chancen, indem sie Zuwanderern den Erwerb eines Daueraufenthaltsstatus in 
Aussicht stellen. Das Aufenthaltsrecht der Ausländer wird, was es seiner eng-
lischsprachigen Entsprechung nach immer schon war: ein Einwanderungsrecht, 
„immigration law“.

Der Gang der Untersuchung ist in großen Linien der folgende: Das erste Ka-
pitel konturiert den Gegenstand und erläutert zentrale Begriffe, unter Einbe-
ziehung der Migrationsforschung in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen. 
Es expliziert das zu Beginn des 20. Jahrhunderts geformte, interventionsstaat-
liche Verständnis des Aufenthaltsrechts, das den ordnungsrechtlichen Zugriff 
auf Einreise, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit der Ausländer als die maßgeb-
liche Ressource der nationalräumlichen Migrationssteuerung etabliert hat. Die 
Überwindung des traditionellen polizeirechtlichen Verständnisses der Rechts-
materie führt nach der These des Verfassers dazu, das Rechtsinstitut der Auf-
enthaltsgenehmigung als die systembildende Bauform einer reformierten Dog-
matik des Aufenthaltsrechts zu fassen: Die Regelungen über die Begründung 
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und stufenweise Verfestigung des aufenthaltsrechtlichen Status, nicht das Re-
gime der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sind die entscheidenden Instru-
mente, mit denen die Konflikte bewältigt werden müssen, die das Aufenthalts-
recht prägen (Kap. 1).

Die Reformulierung des Aufenthaltsrechts aus einer Steuerungsperspektive 
hat sich mit der Vielfalt der sozialen Konstruktionen des zu steuernden Phä-
nomens Migration und der mit ihr korrespondierenden Variabilität der Steue-
rungsanliegen auseinanderzusetzen. Unter Rückgriff auf rechtsgeschichtliche, 
politikwissenschaftliche und soziologische Erkenntnisse identifiziert die Ar-
beit fünf konkurrierende Perspektiven auf Migranten bzw. Migration: die Ge-
fahrenabwehr-Perspektive, die zwischenstaatliche, die ökonomische, die kul-
turelle und die individualrechtliche Perspektive. Ihnen entsprechen charakte-
ristische Rechtsinstitute und Regelungstechniken des geltenden Rechts. Die 
spezifische Kopplung dieser Perspektiven in aufenthaltsrechtlichen Teilregimes 
wird als eine wesentliche Ressource der rechtlichen Steuerung der Migration 
vorgestellt. Entsprechend dient das Perspektivenquintett in den folgenden Kapi-
teln als Analyseraster, mit dessen Hilfe das geltende Aufenthaltsrecht erschlos-
sen und interpretiert wird (Kap. 2).

Das nächste Kapitel entfaltet die völker- und verfassungsrechtliche Rahmen-
ordnung für das Aufenthaltsrecht, sowohl im Hinblick auf die Verteilung der 
Rechtsetzungsbefugnisse auf die unterschiedlichen Hoheitsebenen als auch im 
Hinblick auf die grund- und menschenrechtlichen Vorgaben für ihre Ausübung.

Vertieft untersucht werden zunächst die aufenthaltsrechtlichen Gesetzge-
bungskompetenzen nach dem Grundgesetz (Art. 73 Abs. 1 Nr. 3, Art. 74 Abs. 1 
Nr. 4 und Nr. 6 GG) sowie nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU 
(Art. 77 bis 79 AEUV). Sodann werden auch die Rechtserzeugungsprozesse ge-
würdigt, die in internationalen Foren oder Organisationen stattfinden, etwa die 
Liberalisierungsverhandlungen über die Mobilität von Dienstleistungsanbie-
tern im Rahmen des GATS; allerdings fehlt es im Bereich des Migrationsrechts 
an einer kompetenzstarken, die verschiedenen Perspektiven bündelnden Inter-
nationalen Organisation. Hinsichtlich der miteinander verschränkten Kom-
petenzordnungen des Grundgesetzes und der EU-Verträge lautet das Ergeb-
nis, dass sowohl der Bund und als auch die EU umfassende Kompetenzen zur 
Regelung des Aufenthaltsrechts besitzen, ohne bei ihrer Ausübung durch ver-
fassungsrechtlich fixierte Finalprogramme stark determiniert zu sein (Kap. 3, 
Teil A).

Die Untersuchung der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG, des EuGH 
und des EGMR zu den Grund- und Menschenrechten von Migranten ist vom 
Paradigma der Konkordanz, nicht der Kollision geleitet: Es besteht eine gene-
relle Vermutung zugunsten einer ebenenübergreifenden Verträglichkeit der in-
dividualrechtlichen Vorgaben für Gesetzgebung und Verwaltung. In der Sache 
geht es um ein rechtsstaatliches Verwaltungsverfahren mit effektivem Rechts-
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schutz, um Refoulementverbote, den Schutz des familiären Zusammenlebens, 
den Schutz sozialer Bindungen im Inland und die Frage eines Schutzes für pri-
vate Migrationsinteressen jenseits der genannten besonderen Schutzanliegen 
(eine allgemeine Aufenthaltsfreiheit). Die dogmatische Analyse ergibt, dass für 
alle Phasen des Aufenthalts und für alle Aufenthaltszwecke in unterschiedlicher 
Intensität grund- und menschenrechtliche Vorgaben bestehen: Sie bilden eine 
Skala, die von strikten, verfassungsunmittelbaren Rechts ansprüchen bei men-
schenrechtlichen Refoulementverboten bis zu schwachen individualrechtlichen 
Vorgaben bei erstmaligen Aufenthalten für Arbeits-, Ausbildungs- und Be-
suchszwecke reicht (Kap. 3, Teil B).

Im vierten und letzten Kapitel werden übergreifende Ordnungsmuster der 
verwaltungsrechtlichen Steuerung der Arbeits-, Familien- und Fluchtmigra-
tion aufgezeigt. Die Differenzierung in aufenthaltsrechtliche Teilregimes ent-
lang der Aufenthaltszwecke Erwerbstätigkeit, Familienzusammenführung und 
Asyl/humanitärer Schutz ist teilweise durch verfassungs- und völkerrechtliche 
Vorgaben bedingt, im Übrigen aber Ausdruck legislativer Steuerungsbemü-
hungen, die sich in unterschiedlichen Kopplungen der möglichen Perspektiven 
auf das Migra tionsgeschehen niederschlagen. Hinzu kommt, dass je nach dem 
Stand der Europäisierung des betroffenen Bereichs die Interventionen teils von 
einer nationalen, teils von einer europäischen Warte aus erfolgen.

Ungeachtet dieser Differenzierungen zeichnet sich das geltende Aufenthalts-
recht durch die Grundentscheidung aus, Einwanderungschancen zu eröffnen: 
Alle Arten von Aufenthaltserlaubnissen erlauben eine stufenweise Verbesse-
rung der Rechtsstellung und können zum Erwerb eines Daueraufenthaltsstatus 
führen. Dies qualifiziert das AufenthG als ein Einwanderungsgesetz im Sinne 
des Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG. Im Gegenzug begegnet es den Zuwanderern (beim 
Ehegattennachzug bereits den potenziellen Zuwanderern) mit einer nachdrück-
lichen Integrationserwartung, die sich in sozio-kulturellen und sozio-ökono-
mischen Integrationsanforderungen an den Erwerb eines (günstigeren) Aufent-
haltstitels konkretisiert. Das AufenthG geht von der Möglichkeit aus, dass jeder 
Ausländer mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis dauerhaft im Inland blei-
ben und eine Niederlassungserlaubnis oder einen anderen, vom EU-Recht defi-
nierten Daueraufenthaltsstatus erreichen wird. Zuwanderer nach Deutschland 
sind somit von Beginn an Einwanderer im Wartestand, „denizens in waiting“. 
Diesem Leitmotiv des geltenden Aufenthaltsrechts – dem Zweiklang von Ein-
wanderungschance und Integrationserwartung – geht das Kapitel anhand aus-
gewählter dogmatischer Probleme nach.
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Kapitel 1:

Vorverständnisse und Eingrenzung des Gegenstands: 
Migrationssteuerung – durch Aufenthaltsrecht –  

in Deutschland

Das erste Kapitel klärt eine Reihe von Vorverständnissen und dient der Bestim-
mung des Untersuchungsgegenstands. Es diskutiert drei Themenkomplexe, die 
der Titel schlagwortartig benennt.

Zunächst geht es um den Begriff der Migrationssteuerung: Was bedeutet im 
Zusammenhang mit internationalen Migrationsprozessen die Aufgabe hoheit-
licher Steuerung, und wie realistisch sind solche Erwartungen an das Recht im 
Lichte sozialwissenschaftlicher Einwände? Dieser Teil begründet das Steue-
rungsverständnis, das im Weiteren zugrunde gelegt wird, und erläutert, wa-
rum eine Rekonstruktion des Migrationsrechts aus einer Steuerungsperspek-
tive möglich und sinnvoll ist (A.).

In einem zweiten Schritt (B.) wird das Konzept des Aufenthaltsrechts er-
läutert: Welche Konturen und Eigenarten besitzt diese historisch geformte 
Rechtsmaterie, die nach der Vorgabe des Gesetzgebers das maßgebliche Instru-
mentarium darstellt, mit dem die Zuwanderung nach bzw. Einwanderung in 
Deutschland gesteuert werden soll? Dieser Teil entwickelt eine Definition des 
Untersuchungsgegenstands und grenzt ihn von anderen mit Migrationsprozes-
sen befassten Rechtsmaterien ab.

Der dritte Teil schließlich (C.) fragt nach dem personalen, territorialen und 
politisch-institutionellen Bezugsrahmen der Migrationssteuerung. Wie ist die-
ser abzustecken angesichts der Europäisierung auch dieses Bereichs des Öffent-
lichen Rechts, in deren Folge das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land Teil eines größeren Migrationsraums geworden ist? Hier wird erläutert, 
warum das in Deutschland geltende Aufenthaltsrecht der Drittstaatsangehöri-
gen, für das ein Verbund von Gesetzgebern verantwortlich zeichnet, eine dem 
Stand der Rechtsentwicklung angemessene Festlegung des Gegenstands ist.
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A. Steuerung der Migration als hoheitliche Aufgabe

1. Zum Konzept der Migrationssteuerung

Das Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 markiert einen 
tiefen Einschnitt in der Debatte über die gesellschaftspolitischen Spätfolgen der 
Arbeitskräfterekrutierungen der 1960er und 1970er Jahre, die nachholende In-
tegration der zweiten und dritten Generation und das zukünftige Selbstver-
ständnis der Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsland.1 Juristi-
schen Beobachtern hingegen fiel es zunächst nicht leicht, im Normenbestand 
des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG), dem Kernstück 
der Reform, eine kritische Masse von Neuerungen zu identifizieren, die eine 
Bewertung als „Paradigmenwechsel“ rechtfertigen könnte.2 Eine bislang we-
nig beachtete Achsenverschiebung gegenüber dem Ausländergesetz von 1990 
(AuslG 1990) dürfte in der Bestimmung über den Zweck des Gesetzes in § 1 
AufenthG liegen. Sie zeigt einen Funktionswandel des überkommenen auslän-
derrechtlichen Instrumentariums an, der in seiner rechtspolitischen und dog-
matischen Tragweite noch nicht voll erfasst ist. Der erste Satz des neuen Ge-
setzes, der sich wortgleich schon im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
7. Februar 2003 fand,3 lautet:

„Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die 
Bundesrepublik Deutschland.“ (§ 1 Abs. 1 S. 1 AufenthG)

Diese Formulierung ist im Kontext der politischen Auseinandersetzung über 
die Frage zu sehen, ob (West-)Deutschland nicht nur in einer bestimmten Phase 
seiner Geschichte ein Einwanderungsland war, sondern auch zukünftig ein 
„Zuzug von Ausländern“ in nennenswertem Umfang stattfinden soll, Deutsch-
land in diesem normativen Sinne also ein Einwanderungsland ist.4 Der schließ-

1 Zu den Neuerungen im Überblick siehe G. Renner, Vom Ausländerrecht zum Zuwan-
derungsgesetz, ZAR 2004, S. 266–275; B. Huber, Das Zuwanderungsgesetz, NVwZ 2005, 
S. 1–10; K. J. Bade, Nachholende Integrationspolitik, ZAR 2005, S. 217–222; H. Jakober, Auf 
der Suche nach Änderungen im Bereich Aufenthaltsbeendigung und Ausweisung durch das 
Zuwanderungsgesetz, InfAuslR 2005, S. 97–103.

2 Skeptisch z.B. Th. Groß, Die Verwaltung der Migration nach der Verabschiedung des 
Zuwanderungsgesetzes, in: M. Bommes/W. Schiffauer (Hrsg.), Migrationsreport, 2006, S. 31, 
und H. Hoffmann, „One-Stop-Government“ – Was bedeuten die neuen Aufenthaltstitel?, 
in: U. Davy/A. Weber (Hrsg.), Paradigmenwechsel in Einwanderungsfragen?, 2006, S. 42, 51; 
siehe aber E. Eichenhofer, „One-Stop-Government“ – Was bedeuten die neuen Beschäfti-
gungstitel?, ebd., S. 23, 38 f. Für eine frühere Stellungnahme d. Verf. siehe J. Bast, The Legal 
Position of Migrants, in: E. Riedel/R. Wolfrum (Hrsg.), Recent Trends in German and Euro-
pean Constitutional Law, 2006, S. 63–105.

3 BT-Drs. 15/420. 
4 Zu den ritualisierten Diskursformationen K. J. Bade/M. Bommes, Migration und poli-

tische Kultur im „Nicht-Einwanderungsland“, in: K. J. Bade, Sozialhistorische Migrations-
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lich zwischen den politischen Lagern gefundene, Gesetz gewordene „Zuwan-
derungskompromiss“5 enthält sich einer demonstrativen Positionierung, indem 
er das Signalwort „Einwanderung“ zugunsten der ungebräuchlicheren Begriffe 
„Zuzug“ und „Zuwanderung“ meidet. Dennoch bekennt sich der Gesetzgeber 
in § 1 AufenthG zur „Steuerung“ der Migration nach Deutschland als gesetzlich 
festgelegter Staatsaufgabe, was schon begrifflich neben der – jeder Steuerung in-
härenten und ausdrücklich hervorgehobenen – „Begrenzung“ auch die Bereit-
schaft zur kontrollierten Eröffnung von Zugangschancen beinhaltet. Dass nicht 
nur die – politisch redundante – Absage an eine Politik offener Grenzen, son-
dern auch die selektive Öffnung für neue Einwanderung ein Anliegen des Ge-
setzgebers ist, wird im zweiten Satz des Gesetzes deutlich:

„[Das Gesetz] ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung der 
Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarkt-
politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland.“ (§ 1 Abs. 1 S. 2 AufenthG)

Ausweislich der Gesetzesbegründung wird mit dieser Neuausrichtung der 1973 
verfügte „Aufnahmestopp“ aufgehoben und durch eine flexibles System der Zu-
wanderungssteuerung ersetzt, sodass auf eine Grundentscheidung der Einwan-
derungsbegrenzung bei der aufenthaltsrechtlichen Ermessensbetätigung nicht 
mehr rekurriert werden kann.6 Insofern kommt dem Satz unmittelbar rechts-
dogmatische Bedeutung zu. Was aber kann „Steuerung und Begrenzung des 
Zuzugs“ bzw. „Ermöglichung und Gestaltung der Zuwanderung“ in konzep-
tioneller Hinsicht bedeuten?

Klärungsbedürftig ist hier vor allem der Begriff der Steuerung, der die üb-
rigen Aspekte (Begrenzung, Ermöglichung, Gestaltung) einschließt.7 Der An-
spruch des Gesetzgebers, ein Regelwerk bereitzustellen, das erklärtermaßen 

forschung, 2004, S. 437–448; zu den mitverhandelten Fragen des nationalen Selbstverständ-
nisses Ch. Joppke, Immigration and the Nation-State, 1999, S. 62–65. 

5 Ein frühere Fassung des Gesetzes war vom Bundesverfassungsgericht am 12. Dezem-
ber 2002 mangels ordnungsgemäßer Zustimmung des Bundesrates für nichtig erklärt wor-
den (BVerfGE 106, 310). Die Verhandlungen über den erneut in den Bundestag eingebrachten 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zwischen den Koalitionsfraktionen aus SPD und B’90/
Die Grünen und den Oppositionsparteien CDU/CSU und FDP, die den Bundesrat kontrol-
lierten, zogen sich bis Juni 2004 hin. Die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschus-
ses (BT-Drs. 15/3479) wurde schließlich mit großer Mehrheit in Bundestag und Bundesrat 
am 1. bzw. 9. Juli 2004 angenommen. Für eine Übersicht über die Ereignisse siehe S. Drex-
ler/F. Heckmann, Migration und Integration in Deutschland, in: M. Bommes/W. Schiffauer 
(Hrsg.), Migrationsreport, 2006, S. 203, 205–218.

6 BT-Drs. 15/420, S. 60, 63 und 70. 
7 Nach Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags am 1. Dezember 2009 zielt auch die von 

den Organen der EU formulierte Migrationspolitik auf „eine wirksame Steuerung der Mi-
grationsströme“ (Art. 79 Abs. 1 AEUV). Dies unterstreicht die Bedeutung des Begriffs (engl. 
dort efficient management of migration flows, franz. une gestion efficace des flux migratoires) 
und verlangt nach einer Klärung, wie sich deutsche und europäische Steuerungsbemühungen 
zueinander verhalten; dazu eingehend unter C.

A. Steuerung der Migration als hoheitliche Aufgabe



8

Steuerungszwecken dient, koinzidiert mit den Forderungen einer Reformströ-
mung in der Verwaltungsrechtswissenschaft, die den Bewirkungsauftrag des 
Öffentlichen Rechts in Erinnerung gerufen hat und sich um eine Neuvermes-
sung seiner Steuerungspotenziale bemüht.8 Dieser Ansatz richtet sich unter an-
derem gegen die Vorstellung von Verwaltung als schlichtem Vollzug gesetzlicher 
Programme, gegen die gerichtszentrierte Fixierung der Verwaltungsrechtswis-
senschaft auf Fragen des Individualrechtsschutzes und auf Modelle imperati-
ver Steuerung mittels einseitig-verbindlicher Handlungsformen. Welche Rele-
vanz diese Bestandsaufnahmen und methodologischen Forderungen der Neuen 
Verwaltungsrechtswissenschaft für das Aufenthaltsrecht und seine rechtswis-
senschaftliche Bearbeitung besitzen, soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. 
Der Ausgangspunkt der Diskussion ist insofern ein anderer, als das bundes-
deutsche Asyl- und Ausländerrecht in vieler Hinsicht nicht mit dem verwal-
tungsrechtlichen Hauptstrom geschwommen ist.9 Das Ideal parlamentarisch 
programmierten Vollzugs und eine Durchdringung mit individuellen Rech-
ten kennzeichnen es traditionell nicht – im Gegenteil.10 Eher geht es um nach-
holenden Anschluss an die unter dem Grundgesetz eingeleiteten allgemeinen 
Entwicklungen eines durch grundrechtliche Vorgaben geprägten Verwaltungs-
rechts, deren überzogene Ausformungen in anderen Bereichen Anlass zur Kri-
tik und Neuorientierung bieten.11

Um das migrationsbezogene Steuerungsanliegen des Gesetzgebers, das 
diese Studie ernst nehmen und zum Ausgangspunkt der Rekonstruktion ma-
chen will, weiter aufzuschlüsseln, sollte es sich als hilfreich erweisen, idealty-
pisch zwei Steuerungsverständnisse zu unterscheiden: ein „funktionalistisches“ 
(technisches) und ein „pluralistisches“ (politisches).12

8 E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2006, 1/33–
39; A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: W. Hoffmann-Riem u.a. (Hrsg.), 
GVwR I, 2006, § 1 Rn. 17–28; C. Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steue-
rung durch Recht, ebd., § 4 Rn. 42–103, W. Hoffmann-Riem, Rechtsformen, Handlungsfor-
men, Bewirkungsformen, in: W. Hoffmann-Riem u.a. (Hrsg.), GVwR II, 2008, § 33 Rn. 44–
67, jeweils m.w.N.

9 Zu Eckdaten der Entwicklung vgl. D. Thym, Schutz des Aufenthalts zwischen polizei-
licher Herkunft und menschenrechtlicher Neuausrichtung, in: F. Arndt u.a. (Hrsg.), Freiheit, 
Sicherheit, Öffentlichkeit, 2009, S. 221, 223–230.

10 Pointiert die Kritik bei M. Zuleeg, Grundrechte für Ausländer, DVBl. 1974, S. 341, 342: 
„Ausländer müssen sich mit einer Rechtsstaatlichkeit minderen Umfangs begnügen.“

11 Vgl. E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2006, 
1/17–32; Thym dagegen hält den Normalisierungsprozess mit dem AuslG 1990 für abge-
schlossen, sodass sich die Rechtswissenschaft auf Fragen der effektiven administrativen Auf-
gabenwahrnehmung konzentrieren könne, D. Thym, Migrationsverwaltungsrecht, 2010, 
S. 63–67, 201–206 et passim. 

12 Die rechts- und politikwissenschaftliche Literatur zum Themenkomplex „Steue-
rung“ bzw. „Governance“ ist kaum überschaubar. Annäherungen bei G. F. Schuppert, Ver-
waltungsorganisation und Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsfaktoren, in: W. 
Hoffmann-Riem u.a. (Hrsg.), GVwR I, 2006, § 16 Rn. 20–30; G. F. Schuppert, Verwaltungs-
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(1) Für funktionalistische Ansätze geht es bei der Steuerung eines sozialen 
Geschehens im Wesentlichen darum, definierte Probleme möglichst Ressourcen 
schonend (effizient) und möglichst umfassend (effektiv) zu lösen. Entsprechend 
favorisiert der Funktionalismus Modelle für eine aufgabenspezifische, mit den 
notwendigen Mitteln zur Zielerreichung ausgestattete Expertenverwaltung, 
die gegen politische Interferenzen abgeschirmt ist.13 Nach einer Hochphase im 
staats- und gesellschaftstheoretischen Denken der 1950er und 1960er Jahre14 
haben funktionalistische Ansätze zwischenzeitlich stark an Bedeutung verlo-
ren.15 Im Zusammenhang mit Migrationsfragen hat sich ein solcher technischer 
Steuerungsansatz gegen den Trend öffentlicher Politisierung lange behaupten 
können. Die Identitätsdiskurse und parteipolitischen Polarisierungen, die die 
Migrationspolitik der meisten europäischen Staaten heute auszeichnen, sollten 
nicht umstandslos in die Vergangenheit projiziert werden.16 Betrachtet man bei-
spielsweise die Entstehung des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens aus 
dem Jahr 1955, rückblickend so etwas wie die Geburtsstunde des Einwande-
rungslands Deutschland, sucht man vergeblich nach größerer öffentlicher Auf-
merksamkeit.17 Über Jahrzehnte blieb die Regelung der Erwerbseinwanderung 
nach Deutschland ein ministerialbürokratisches Arkanum, für dessen Regulie-
rung allein Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten maßgeblich schienen.18

recht und Verwaltungsrechtswissenschaft im Wandel, AöR 133 (2008), S. 79–106; R. Mayntz, 
 Governance-Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie, in: G. F. Schuppert (Hrsg.), 
 Governance-Forschung, 2006, S. 11–20.

13 Klassisch H. Schelsky, Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, 1961; 
D. Mitrany, The Functional Theory of Politics, 1975, S. 85–132; heute etwa G. Majone, Di-
lemmas of European Integration, 2005, S. 64–106.

14 R. Saage, Zur Aktualität des Begriffs „Technischer Staat“, in: ders., Arbeiterbewegung, 
Faschismus, Neokonservatismus, 1987, S. 252–266.

15 Funktionalistische Argumentationsmuster finden heute ein Refugium im Recht der In-
ternationalen Organisationen, bei gegen politische Kontrolle besonders abgeschirmten sek-
torspezifischen Verwaltungseinrichtungen (Zentralbanken, unabhängige Regulierer) sowie 
bei der Regelung von Sachverhalten, die in besonderem Maße von naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen abhängen; siehe die krit. Analysen bei I. Venzke, International Bureaucracies 
from a Political Science Perspective, in: A. von Bogdandy u.a. (Hrsg.), The Exercise of Public 
Authority by International Institutions, 2010, S. 67, 77–93; M. Koskenniemi, The Fate of Pub-
lic International Law, MLR 70 (2007), S. 1, 4–15.

16 T. Hammar, Laws and Policies Regulating Population Movements, in: M. M. Kritz u.a. 
(Hrsg.), International Migration Systems, 1992, S. 245, 257–259; zur Erosion des migrations-
politischen Konsenses in der Bundesrepublik siehe S. Green, The Politics of Exclusion, 2004, 
S. 41–48.

17 K. Dohse, Ausländische Arbeiter und bürgerlicher Staat, 1981, S. 175–179; K. Schönwäl-
der, Einwanderung und ethnische Pluralität, 2001, S. 345–354; K. Hunn, „Nächstes Jahr keh-
ren wir zurück …“, 2005, S. 33–59.

18 Für eine Korrektur dieser Sichtweise aus der Binnenperspektive der Verwaltungen 
siehe K. Schönwälder, Zukunftsblindheit oder Steuerungsversagen?, in: J. Oltmer (Hrsg.), 
Migration steuern und verwalten, 2003, S. 123–144; ausf. zu den politischen Konflikten zwi-
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Es ist durchaus nicht fernliegend, dem Zuwanderungsgesetzgeber die Ab-
sicht zu unterstellen, nach Jahren der öffentlichen Politisierung des Asyl- 
und Ausländerrechts mit dem positiven Bezug auf eine „gesteuerte“ Zuwan-
derung die Rückkehr zu einem nüchternen, an objektiven Daten orientierten 
Umgang mit der Migrationssteuerung einleiten zu wollen. Der deutsche Ge-
setzgeber schließt insoweit an einen Diskurs an, der international unter dem 
Stichwort „Migrationsmanagement“ geführt wird.19 Migration erscheint da-
rin als ein im Grundsatz positives, förderungswürdiges Geschehen, vorausge-
setzt, es vollzieht sich in einem Regulierungsrahmen, der das chaotische Wan-
derungsgeschehen lenkt und in ein harmonisches Gleichgewicht überführt, 
in dem Angebot und Nachfrage nach Migranten zusammenfinden. Steuerung 
der „wohlgeordneten“ Migration ist in der nüchtern-technokratischen Sprache 
des Migrationsmanagements in erster Linie eine Aufgabe für aufgeklärte Ver-
waltungen und wissenschaftliche Experten aus den Wirtschafts- und Bevölke-
rungswissenschaften, nach deren Rat die richtigen Schleusen für nützliche Mi-
grationsströme zu öffnen, für unerwünschte zu schließen sind.20

Der Urahn funktionalistisch-technokratischen Denkens, Graf von Saint-
Simon, hatte Anfang des 19. Jahrhunderts im nachrevolutionären Frankreich 
erstmals die Utopie der Gesellschaft als arbeitsteiliger Werkstatt entworfen, 
die in Übereinstimmung mit den Gesetzmäßigkeiten der modernen, positiven 
Wissenschaften organisiert ist und konsequenterweise unter der Leitung der 
jeweils Sachkundigsten, von Industriekapitänen, Bankiers und Wissenschaft-
lern stehen soll.21 Die Schleusenwärter des modernen Migrationsmanagements 
und die ihnen zuarbeitenden Migrationsexperten wären dann die zeitgenössi-
schen Nachfolger von Saint-Simons „Newton-Rat“ (ein von ihm 1803 entwor-
fenes interdisziplinäres Weisen-Komitee, dessen Vorsitzender ein Mathemati-
ker sein sollte; heute gebührte dieser Platz wohl einem Ökonomen). Weltge-
schichtliche Prominenz erlangten die Überlegungen des Grafen aus der Feder 
seiner berühmtesten Nachfolger und Kritiker, von Karl Marx und Friedrich 
Engels, die dem „kritisch-utopischen Sozialismus“ der Saint-Simonisten ein ei-
genes Kapitel des Kommunistischen Manifests gewidmet haben.22 Marx und 

schen den verschiedenen Machtzentren in den 1960er Jahren K. Schönwälder, Einwanderung 
und ethnische Pluralität, 2001, S. 298–338.

19 Siehe etwa das dreibändige Schulungswerk „Essentials of Migration Management: A 
Guide for Policy Makers and Practitioners“, das seit 2004 von der Internationalen Organiza-
tion for Migration (IOM) vertrieben wird.

20 M. Geiger, Managing Migration for an Enlarging Europe, Romanian J. of Europ. Stud-
ies Nr. 4/2005, S. 19–30; F. Georgi, Migrationsmanagement in Europa, 2007, S. 103–106; ders., 
Die International Organization for Migration, in: S. Hess/B. Kasparek (Hrsg.), Grenzregime, 
2010, S. 145–157.

21 R. M. Emge, Saint-Simon, 1987.
22 Manifest der Kommunistischen Partei (1848), MEW 4, S. 462, 489 f.; der kritische An-

schluss an die Saint-Simonisten ist ein Motiv, das später in Engels’ wirkungsmächtiger Schrift 
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Engels teilten Saint-Simons Vision einer nach wissenschaftlichen Gesetzmäßig-
keiten geplanten Gesellschaft, in der die Verwaltung von Sachen an die Stelle 
der Regierung über Menschen treten soll – „Governance“ anstelle von „Govern-
ment“, wie man heute sagen würde. Ihr Einwand gegen Saint-Simon lautete, 
dass er die in die kapitalistische Ökonomie eingeschriebene Konfliktstruktur 
verkannt und folglich dem Emanzipationskampf des Proletariats keine Bedeu-
tung beigemessen habe. Für die heutigen Zwecke könnte man diese Kritik funk-
tionalistisch-technokratischen Denkens so reformulieren, dass die sozio-öko-
nomischen und politischen Konflikte der modernen Gesellschaft, mit denen das 
globale Migrationsgeschehen untrennbar verwoben ist, sich nicht durch einen 
besseren Ordnungsrahmen und vernünftige Planung werden auflösen lassen.

(2) An diesem Punkt – der inhärenten Konflikthaftigkeit der Steuerung 
des Migrationsgeschehens – setzt das zweite, hier als pluralistisch bezeichnete 
Steuerungsverständnis an. So sehr das neo-funktionalistische Migrationsma-
nagement mit der Betonung von wissenschaftlichen Entscheidungsgrundlagen 
helfen kann, irrationale Abwehrhaltungen aufzubrechen, so wenig kann es die 
demokratische Auseinandersetzung über migrationspolitische Präferenzen und 
Ziele ersetzen. Funktionalistische Ansätze neigen dazu, die praktischen Fragen 
der Migrationssteuerung aus einer überwiegend ökonomischen Perspektive zu 
betrachten und normativ mittels einer utilitaristischen Ethik zu beantworten, 
etwa wenn der Nachweis geführt wird, dass selbst eine maßvolle Liberalisie-
rung des Weltarbeitsmarkts für geringqualifizierte Beschäftigung Wachstums-
effekte sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern bewirken 
würde,23 oder wenn der „objektive“ Bedarf für weitere Zuwanderung anhand 
der prognostizierten demographischen Entwicklung gezeigt wird.24 Dies wird 
der Vielschichtigkeit des Phänomens Migration und der Unterschiedlichkeit der 
Perspektiven, aus denen es betrachtet und zum Gegenstand normativer Aussa-
gen gemacht werden kann, nicht gerecht. Für ein pluralistisches Steuerungsver-
ständnis müssen nicht nur die technisch-instrumentellen, sondern auch und ge-
rade die praktisch-politischen Fragen thematisierbar sein, um eine Konfronta-
tion der unterschiedlichen Perspektiven zu ermöglichen und die involvierten 
Werte und Interessen zu einem temporären Ausgleich zu bringen.25 Was ange-
messene Migrationssteuerung heißen soll, ist das Ergebnis demokratischer Ab-

„Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ (franz. 1880) vertieft 
wird, MEW 19, S. 189–201. 

23 Siehe etwa L. A. Winters u.a., Liberalising Labour Mobility under the GATS, 2002, 
S. 13–25.

24 Vgl. R. Münz/R. E. Ulrich, Migration und zukünftige Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland, in: K. J. Bade/R. Münz (Hrsg.), Migrationsreport, 2000, S. 23–57; zutr. Quali-
fizierung als „politische Fragen“ bei Ch. Gusy, Kriterien für eine Einwanderungspolitik der 
Bundesrepublik und der EG; in: W. Weidenfeld u.a. (Hrsg.), Europäische Integration und Ar-
beitsmarkt, 1994, S. 223.

25 Mehr dazu im Kap. 2.
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läufe zur Fixierung von Rechtsregeln und zur Erteilung von qualifizierten ad-
ministrativen Handlungsermächtigungen, nicht allein oder vorrangig das Pro-
dukt expertengestützten Managements.

An einer Überschätzung der Leistungsfähigkeit bürokratischer Rationali-
tät macht sich noch ein zweiter Einwand gegen ein funktionalistisches Steue-
rungsverständnis fest, für den der liberale Ökonom Friedrich A. von Hayek mit 
seiner Kritik am „szientistischen“ Denken in der Tradition Saint-Simons ein 
Kronzeuge ist.26 Dem Begriff der Steuerung, nicht weniger als dem älteren Be-
griff der Planung, haftet oftmals noch die frühsozialistische Vorstellungswelt 
der „Machbarkeit“ an: der rücksichtslosen, notfalls gewaltsamen Zurichtung 
gesellschaftlicher Verhältnisse nach den vermeintlichen Gesetzen der Vernunft. 
Sozialtechnologische Utopien erweisen sich nicht nur oftmals als empirisch 
falsch – eine Erkenntnis, die sich im stehenden Begriff der „Steuerungsillusion“ 
niedergeschlagen hat –, sondern auch als normativ defizitär, weil sie dazu ten-
dieren, die Freiheitssphären gesellschaftlicher Selbstorganisation und damit den 
legitimen Eigensinn des Sozialen zu missachten.

Steuerung der Migration in einem pluralistischen Verständnis meint somit 
den stets prekären und rechtfertigungsbedürftigen Versuch, mit den Mitteln des 
Rechts gestaltend in das Migrationsgeschehen einzugreifen, um bestimmte, po-
litisch zu definierende Steuerungsanliegen zu verfolgen. Ein solches Verständ-
nis von Steuerung als Sozialgestaltung schließt Elemente der vorsorgenden Pla-
nung ein, ohne der Illusion anzuhängen, die Gesamtheit der Migrationsvor-
gänge nach „vernünftigen“ Vorstellungen ordnen zu können.

2. Sozialwissenschaftliche Einwände

Diese Studie wird mit einem inhaltlich offenen, pluralistischen Steuerungsbe-
griff operieren und unterstellt, dass auch der Gesetzgeber des Zuwanderungs-
gesetzes von einer solchen Konzeption ausgeht. Dies enthebt nicht von der Aus-
einandersetzung mit sozialwissenschaftlich gestützten Einwänden, die gegen 
die tatsächliche Möglichkeit einer Migrationssteuerung vorgebracht werden. 
Die These, dass hoheitliche Steuerung der Migration ein zum Scheitern ver-
urteiltes Unterfangen ist, ist in drei Hauptvarianten anzutreffen: als These ei-
nes Primats sozio-ökonomischer Faktoren der Migrationsverursachung (a.), als 
These von der Migration als einem notorisch unkontrollierbaren Phänomen (b.) 
und als These von der Unmöglichkeit der Migrationssteuerung aufgrund der 
inneren Verfasstheit liberal-demokratischer Staaten (c.).

26 F. A. von Hayek, Mißbrauch und Verfall der Vernunft, 1959, S. 143–264.
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a. Unmöglichkeit, die maßgeblichen Ursachen der Migration  
zu beeinflussen („Primat der Ökonomie“)

Der erste Einwand gegen die Möglichkeit einer hoheitlichen Steuerung der 
Migration wird von Migrationstheorien formuliert, die globale Migrations-
prozesse hauptsächlich von sozio-ökonomischen Faktoren bestimmt sehen, 
die sich einer steuernden Einwirkung weitgehend entziehen. Die These von 
einem Primat der Ökonomie für das Migrationsgeschehen ist in sehr unter-
schiedlichen Spielarten anzutreffen, etwa als marxistische Theorie globaler 
Dependenz von Industrie- und Entwicklungsländern (sog. Weltsystemtheo-
rie) oder als neoklassische Theorien makroökonomischer Push-/Pull-Fakto-
ren, die maßgeblich auf das Lohngefälle zwischen Herkunfts- und Zielöko-
nomien abstellen.27 In eine ähnliche Richtung gehen sozialgeschichtliche Stu-
dien, die das Migrationsgeschehen vor allem von strukturellen Faktoren wie 
dem Wandel von agrarischen zu industriellen Produktionsweisen bestimmt 
sehen, der – mit gewissen Verzögerungen und zeitlichen Überlappungen – zu 
einem Übergang vom Aus- zum Einwanderungsland führt.28 Gemeinsam ist 
diesen Ansätzen, staatliche Migrationspolitiken und mit ihr rechtliche Instru-
mente der Migrationssteuerung als unabhängige Variablen auszublenden oder 
in ihren Wirkungen auf das Migrationsgeschehen, jedenfalls auf lange Sicht, 
für unbedeutend zu halten.29

Ohne an dieser Stelle eine angemessene Gesamtwürdigung vornehmen zu 
können, besteht eine wesentliche Leistung eines solchen Verständnisses darin, 
individuelle Migrationsentscheidungen als gesellschaftlich bedingte Phäno-
mene zu verstehen, die in einem durch makrostrukturelle Faktoren geformten 
Umfeld stattfinden und deren Beeinflussung durch migrationspolitische Inter-
ventionen stets ungewiss und vielfach von nicht-intendierten Effekte begleitet 
ist. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass das Verblassen der staatlichen 
Politik und damit des Rechts neben den gesellschaftstheoretischen Grundan-
nahmen auch dem hohen Abstraktions- und Generalisierungsniveau der betref-
fenden Theorien geschuldet ist: Die Hypothese von der Irrelevanz politischer 
Interventionen erscheint plausibler, je breiter die betrachtete historische Zeit-

27 Für Übersichten und Nachweise zu den Theorien über die Ursachen internationaler 
Migration siehe D. S. Massey u.a., Theories of International Migration, PDR 19 (1993), Nr. 3, 
S. 431, 432–454; S. Haug, Soziales Kapital und Kettenmigration, 2000, S. 22–49; A. Kraler/
Ch. Parnreiter, Migration Theoretisieren, Prokla 35 (2005), Nr. 140, S. 327–344; F. Düvell, 
Europäische und internationale Migration, 2006, S. 79–122. 

28 K. J. Bade, Massenwanderung und Arbeitsmarkt im deutschen Nordosten von 1880 
bis zum Ersten Weltkrieg, in: ders., Sozialhistorische Migrationsforschung, 2004, S. 89–158; 
ders., Transnationale Migration und Arbeitsmarkt im Kaiserreich, in: ders., Sozialhistorische 
Migrationsforschung, 2004, S. 185–214.

29 Exempl. H. van Amersfoort/R. Penninx, Regulating Migration in Europe, AAPSS 534 
(1994), S. 133, 146.
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spanne und je aggregierter die in den Blick genommenen Wanderungsbewe-
gungen sind.

Es spricht viel dafür, dass eine an den rechtlichen Möglichkeiten der Steue-
rung interessierte Untersuchung auf neuere Ansätze in der Migrationsfor-
schung zurückgreifen sollte, die die klassischen, ökonomisch ausgerichteten 
Ansätze durch eine Meso-Ebene der Erklärung erweitern.30 Hier ist in erster 
Linie der sog. Migrationssystem-Ansatz zu nennen, wonach sich die globa-
len Migrationsprozesse in relativ stabile, teilweise überlappende Systeme glie-
dern, die jeweils bestimmte Herkunfts- und Zielregionen miteinander ver-
knüpfen.31 Das Entstehen von Migrationssystemen wird von vielen Faktoren 
begünstigt: von politischen Faktoren in den Herkunfts- und Zielstaaten, aber 
eben auch von kulturellen, ökonomischen und demographischen Determinan-
ten, die mit hoheitlichen Mitteln nicht oder jedenfalls nicht gezielt im Hinblick 
auf ihre migrationsbezogenen Wirkungen zu beeinflussen sind. Zu den wich-
tigen, durch hoheitliche Maßnahmen nicht ad hoc zu steuernden Faktoren ge-
hören Verflechtungen (linkages), die zwischen den beteiligten Staaten bzw. Ge-
sellschaften bestehen, etwa eine koloniale Vergangenheit, Handelsbeziehun-
gen, Kapitalströme und Gemeinsamkeiten der Massenkultur.32 Eine besondere 
Rolle kommt hier den sozio-kulturellen Brücken zu, die sich im Zuge vergange-
ner Migrationsprozesse herausgebildet haben: transnationale Netzwerke fami-
liärer oder ethnischer Art; Wissen und Mythen über Reisewege und Erwerbs-
chancen im Zielland; Kosten und Verfügbarkeit von Transportdienstleistun-
gen.33 Sie tendieren dazu, einmal etablierte Migrationssysteme zu perpetuieren, 
ein Effekt, der als cumulative causation of migration oder als Kettenmigration 
bezeichnet wird.34 Das migrationsbedingte Entstehen sozialer Verflechtungen 
liegt auch dem Konzept der transnationalen sozialen Räume zugrunde, das in 
der so zial anthropologischen Migrationsforschung Verwendung findet, wobei 
hier zusätzlich die Vorstellung von Migration als unidirektionalem und ein-
maligem Ortswechsel durch den Hinweis auf neuartige Formen temporärer 

30 S. Haug, Soziales Kapital und Kettenmigration, 2000, S. 35–47.
31 M. M. Kritz/H. Zlotnik, Global Interactions, in: dies. u.a. (Hrsg.), International Migra-

tion Systems, 1992, S. 1–16; A. Portes/J. Böröcz, Contemporary Immigration, IMR 23 (1989), 
S. 606–630.

32 J. T. Fawcett, Networks, Linkages and Migration Systems, IMR 23 (1989), S. 671–680; 
S. Sassen, Transnational Economies and National Migration Policies, 1996, S. 4–10.

33 H. van Amersfoort/R. Penninx, Regulating Migration in Europe, AAPSS 534 (1994), 
S. 133, 139–146; A. Portes/J. Böröcz, Contemporary Immigration, IMR 23 (1989), S. 606, 611–
614; D. S. Massey, The Social and Economic Origins of Immigration, AAPSS 510 (1990), S. 60, 
68–72.

34 D. S. Massey, Economic Development and International Migration in Comparative 
Perspective, PDR 14 (1988), Nr. 3, S. 383, 396–401; D. S. Massey u.a., Theories of Interna-
tional Migration, PDR 19 (1993), Nr. 3, S. 431, 448–454; S. Haug, Soziales Kapital und Ket-
tenmigration, 2000, S. 107–162.
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und zirkulärer Migration in Frage gestellt wird.35 Gemeinsam ist diesen Ansät-
zen (Migrationssysteme, soziale Netzwerke, kumulative Verursachung, trans-
nationale Migration), dass sie zwar einerseits den eigendynamischen Charak-
ter von Migrationsprozessen betonen, sie aber anderseits deren Beeinflussung 
auch durch politische Faktoren anerkennen. Ein multikausales Verständnis in-
ternationaler Migration, das diese als Bestandteil und Folge transnationaler und 
internationaler Beziehungen versteht, zeigt sich offen für unterschiedliche, je-
weils konkret zu analysierende und empirisch zu testende Gewichtungen von 
politischen und nicht-politischen Kausalfaktoren.36

Dass politische Faktoren für die Verursachung internationaler Migration 
relevant sind – ob sie nun speziell migrationspolitischen oder anderen, etwa 
außen politischen Strategien entstammen –, ist in der Politikwissenschaft (erst) 
seit den 1980er Jahren verstärkt diskutiert worden.37 Die Beeinflussung des Mi-
grationsgeschehens durch politische Entscheidungen ist besonders deutlich, 
wenn man den Migrationsbegriff auf Formen von Fluchtmigration erweitert; 
insofern reflektiert die geänderte wissenschaftliche Wahrnehmung der Migra-
tion auch eine Veränderung ihres Ge genstands, für den Flüchtlinge aus nicht-
europäischen Ländern seit den 1980er Jahren eine größere Rolle spielen als in 
den vorangegangen Jahrzehnten.38 Die politische Bedingtheit der Migration, die 
jetzt zunehmend gesehen wird, betrifft aber nicht nur die Verursachung von 
Massenmigrationen durch Bürgerkriege oder Vertreibungen, sondern auch die 
„normalen“ Migrationspolitiken, sowohl der Auswanderungsländer39 als auch 
der Zielstaaten.40 Heute gehört die Untersuchung der Formulierung und der 
Implementierung migrationspolitischer Strate gien, einschließlich ihres Schei-
terns, zu einem entwickelten Bereich politikwissenschaftlicher bzw. soziologi-
scher Forschung.41

35 N. Glick Schiller u.a. (Hrsg.), Towards a Transnational Perspective on Migration, 1992; 
L. Pries (Hrsg.), Transnationale Migration, 1997; Th. Faist, The Volume and Dynamics of In-
ternational Migration and Transnational Social Spaces, 2000; im EU-Kontext siehe S. Hess, 
Transnationale Räume, Peripherie Nr. 97/98 (2005), S. 151–171.

36 S. Castles, Why Migration Policies Fail, Ethnic and Racial Studies 27 (2004), S. 205, 
207–217.

37 M. S. Teitelbaum, Immigration, Refugees, and Foreign Policy, International Organiza-
tion 38 (1984), S. 429, 433–443; eine Literaturübersicht bei Ch. Mitchell, International Migra-
tion, International Relations and Foreign Policy, IMR 23 (1989), S. 681, 684–691.

38 Weitere Hypothesen zu den Gründen für die Unterschätzung politischer zugunsten 
ökonomischer Faktoren bei T. Hammar, Laws and Policies Regulating Population Move-
ments, in: M. M. Kritz u.a. (Hrsg.), International Migration Systems, 1992, S. 245, 247 f. 

39 B. Schmitter Heisler, Sending Countries and the Politics of Emigration and Destina-
tion, IMR 19 (1985), S. 469–484.

40 M. Weiner, On International Migration and International Relations, PDR 11 (1985), 
Nr. 3, S. 441, 445–447; A. R. Zolberg, Matters of State, in: Ch. Hirschman u.a. (Hrsg.), The 
Handbook of International Migration, 1999, S. 71, 73–81; G. Brochmann, The Mechanism 
of Control, in: dies./T. Hammar (Hrsg.), Mechanisms of Immigration Control, 1999, S. 1, 2.

41 Hierzu nur Ch. Joppke, Immigration and the Nation-State, 1999; J. Torpey, The Inven-
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